
Der Verwaltungsrat des Kulturbetriebes der Stadt Gummersbach in der Rechts-
form der Anstalt des öffentlichen Rechts hat in seiner Sitzung am 22.05.2023
zum Jahresabschluss 2022 und Lagebericht 2022 folgende Beschlüsse einstim-
mig gefasst:
„

1. Der Verwaltungsrat stellt den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WTL Weber Thönes Linden GmbH geprüften und mit uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31.12.2022 gemäß
§ 27 KUV und § 6 Abs. 3 Buchst. g) der Satzung der Stadt Gummersbach
über den Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach in der Rechtsform der
Anstalt des öffentlichen Rechts fest.

2. Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag von EUR 856.248,51
auf neue Rechnung vorzutragen und im Jahr 2023 auszugleichen.

3. Der Verwaltungsrat erteilt dem Vorstand des Kulturbetriebes der Stadt
Gummersbach in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts,
Frau Ulrike Rösner und Herrn Martin Kuchejda für das Wirtschaftsjahr
2022 uneingeschränkte Entlastung.“

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2022
wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTL Weber Thönes Linden GmbH
beauftragt. Diese hat mit Datum vom 05.05.2023 den nachfolgend dargestellten
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„An den Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach Anstalt des öffentlichen Rechts
mit Sitz in Gummersbach:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Kulturbetriebs der Stadt Gummersbach An-
stalt des öffentlichen Rechts, Gummersbach, - bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschafts-
jahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kulturbetriebs der Stadt
Gummersbach Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr vom 01.
Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belan-
gen den Vorschriften des § 114a Abs. 10 Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen -GO NRW- und der §§ 22 und 27 der Kommunalun-
ternehmensverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KUV NRW)
i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der
Anstalt öffentlichen Rechts zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertrags-
lage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember
2022 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Anstalt öffentlichen Rechts. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht
den Vorschriften der Verordnung über kommunale Unternehmen und
Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts NRW (Kommunalunter-
nehmensverordnung – KUV NRW) und i.V.m. den einschlägigen deutschen
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmungmit § 317 HGB und § 114a GONRWunter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Anstalt
öffentlichen Rechts unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den Vorschriften des § 114a GO NRW und § 27 der KUV NRW
i.V.m. den geltenden einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
für große Kapitalgesellschaften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt öffentlichen
Rechts vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt öffentlichen Rechts zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-
che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt
öffentlichen Rechts vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 114a GO NRW und
der KUV NRW i.V.m. den geltenden einschlägigen deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines

Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der
KUV NRW i.V.m. den geltenden einschlägigen deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu
können.

Der Verwaltungsrat der Anstalt öffentlichen Rechts ist verantwortlich für die
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt öffentlichen Rechts
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt öffentlichen Rechts vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften
der KUV NRW i.V.m. den geltenden einschlägigen deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften für große Kapitalgesellschaften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohesMaß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 114a GO NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter
oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf die-
se Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Systeme der Anstalt öffentlichen Rechts abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-
langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt öffentlichen Rechts zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Anstalt öffentlichen Rechts seine Unternehmenstätigkeit nicht
mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jah-
resabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss
die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt öffent-
lichen Rechts vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss,
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der
Lage der Anstalt öffentlichen Rechts.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrundegelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur-
teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem
den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts des Kulturbetriebes der
Stadt Gummersbach AöR für das Wirtschaftsjahr 2022 können bis zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2023 montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr
im Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach AöR im Rathaus der Stadt Gummers-
bach, Rathausplatz 1, Zimmer 42 eingesehen werden.

Gummersbach, den 23.05.2023

gez. gez.
Rösner Kuchejda
Vorstand Vorstand

Amtl. Bekanntmachung des Kulturbetriebes der Stadt Gummersbach
in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts
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FantasievollerWandschmuck
Oberbantenberger Schülerkunst ist jetzt im Wiehler Ratssaal ausgestellt

Bewährtes,aber
auchvielNeues
inGummersbach
Schützen feiern in der Kreisstadt
vom 2. bis 5. Juni ihr großes Fest
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ImRahmenderMitgliederver-
sammlung desGummersba-
cher Schützenvereins standen
auchWahlen zumVorstand auf
der Tagesordnung.Markus
Brand(1.Vorsitzender),Stephan
Knopp (2. Vorsitzender), Andre-
asHeinisch (Schatzmeister)und
Michael Häcke (Schriftführer)
wurden in ihren Ämtern ein-
stimmigwiedergewählt. Zudem
wurde über eine Erhöhung des
Mitgliedsbeitrags abgestimmt.
„Aufgrundder zumTeil deutlich
gestiegenenKosten in allenGe-

schäftsbereichenwurde eine
signifikante Beitragserhöhung
beschlossen“, berichtet dazu
der Verein. Der Beitrag steigt
von38auf 50 Europro Jahr. Der
Vorstand hatte auf 48 erhöhen
wollen, aus der Versammlung
kamdannder Vorschlag, gleich
auf50Eurozugehen,wieSchüt-
zenchefMarkus Brandberich-
tet. Die Zusatzeinnahmen sol-
len in die Infrastruktur des Fest-
platzes, der Stadthalle unddes
Schießstandes investiert wer-
den. (ar)

Wiehl. Die Bilderwerden die Po-
litiker der Stadt Wiehl sicher zu
kreativen Lösungen inspirieren:
Zu sehen sind unter anderem
phantastische Dschungelvögel,
kuriose Flugobjekte im Weltall
undzweiSphinxealsWächterei-
ner Oase.
Jedes Bild erzähle eine kleine

Geschichte, sagt Elke Tausch.

Zusammen mit dem Engelskir-
chener Künstler Peter Leins hat
sie als Lehrerin derOberbanten-
berger Hugo-Kükelhaus-Schule
ihre Schülerinnen und Schüler
bei einem Kunstprojekt beglei-
tet, dessen Ergebnisse nun im
Ratssaal des Wiehler Rathauses
ausgestellt sind. Leins betreute
die Jugendlichen in der Förder-

schule mit dem Schwerpunkt
körperlicheundmotorischeEnt-
wicklung über ein ganzes Schul-
jahr hinweg und vermittelte ih-
nen verschiedene Zeichen-,
Mal- und Drucktechniken. Die
Arbeiten des australischen
Künstlers, Anthony Breslin,
dientenalsGrundlage für eigene
Werke. Bei der Eröffnung der

Ausstellung imWiehler Rathaus
gab es viel Lob unter anderem
vom städtischen Beigeordneten
Peter Madel und dem Kükel-
haus-Schulleiter Johannes Dör-
fel.
DieAusstellungkannnochbis

Mitte August zu den normalen
Öffnungszeiten des Rathauses
besucht werden. (tie)

VONANDREAS ARNOLD
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Gummersbach. Die grünen und
weißen Wimpel in der Gum-
mersbacher Innenstadt sind im-
mer ein untrügliches Zeichen
dafür, dass das Schützenfest
nicht mehr lange hin ist. Auch
die Wiese am Schießstand auf
der Hermannsburg ist gescho-
ren, sodass dem Vogelschießen
am Schützenfestmontag nichts
mehr imWeg steht.
Doch soweit ist esnochnicht.

Erst einmal will die Kreisstadt
mit ihrem amtierenden König
Björn Stade ausgiebig feiern.
UndzwarvonFreitag,2. Juni,bis
Montag, 5. Juni. Auf dem Pro-
gramm stehen altbewährte
Punkte wie das große Platzkon-
zert am Samstag ab 17 Uhr auf
dem Lindenplatz mit Zapfen-
streich, Festzug und Marsch zur
Stadthalle und Festkommers
dort. Oder die Wagenfahrt am
Sonntag und der Königsball am
Sonntag, ehe am Montag nach
Königsfrühstück und Früh-
schoppen am Nachmittag ein
neuer Schützenkönig ausge-
schossen wird. Und wie immer
vor demGummersbacher Schüt-
zenfest wird auch in diesem
schon gerätselt, wer denn mit
draufhalten wird.
Wieder im Programmpunkt

Wagenfahrt sind die Lkw bis 7,5
Tonnen,diesichbeidenTeilneh-
merngrößterBeliebtheit erfreu-

en und zuletzt nicht mehr dabei
waren.DernungefundeneKom-
promisssiehtsoaus,wiederVor-
sitzende Markus Brand auf
Nachfrage berichtet, dass teil-
nehmende Lkw vom Tüv abge-
nommen werden müssen. Zu-
dem wird die Fahrt, die diesmal
zum Schützenhaus nach Hardt-
Hanfgarten führt, nur innerorts
stattfinden. Das alles habe man
mit dem Gummersbacher Ord-
nungsamt aushandeln können.
Neu ist, dass es am Sonntag-

mittaganderStadthalle aufdem
Steinberg kein Platzkonzert
mehr geben wird. Vielmehr
spielt die Musik nun von 11 bis
14 Uhr in der Fußgängerzone im
Bereich von Café Hecker.
Eine weitere Veränderung

gibt es bei der Bewirtung in der
Stadthalle. Die wird nicht mehr
von den Betreibern des dortigen
China-Restaurants übernom-
men, sondern vom Team um
Christoph Bois vom 32 Süd.
NeueWegeauchbeiderMusik

beim Königsball am Sonntag:
Das Team um Kommissionslei-
ter Dennis Stade hat sich für ei-
nen Event-DJ in Kombination
mit Livemusik entschieden, wo-
bei derAblauf desBalls nicht ge-
ändert wird. Es wird laut Verein
beim Ballcharakter in Form von
Dinner- und Tanzmusik bleiben
und erst im Laufe des Abends
findet langsameineÜberleitung
in den Pop-Musikbereich statt.

Jahreshauptversammlung

Werwird diesmal jubeln? Für den noch amtierenden König Björn Sta-
dewird einNachfolger gesucht. Archivfoto: Börsch


